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1) Schreiben des Herrn AL

Bundeskriminalamt
65173 Wiesbaden

Zugangserschwerungsgesetz
hier: Umsetzung der Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag

Betreff: Umsetzung des Zugangserschwerungsgesetzes

Der Bundespräsident hat das Zugangserschwerungsgesetz (ZugErschwG) ausgefertigt.
Es wird am 22. Februar 2010 verkündet werden und damit am 23. Februar 2010 in Kraft
treten.

Die Bundesregierung beabsichtigt eine Gesetzesinitiative zur Löschung kinderporno-
graphischer Inhalte im Internet. Bis zum Inkrafttreten dieser Regelung wird sich die
Bundesregierung auf der Grundlage des Zugangserschwerungsgesetzes ausschließlich
und intensiv für die Löschung derartiger Seiten einsetzen, Zugangssperren aber nicht
vornehmen. Die damit gemachten Erfahrungen sollen in die Gesetzesinitiative einflie-
ßen.

Im Hinblick auf die Umsetzung des ZugErschwG bitte ich daher um Beachtung der fol-
genden Vorgaben:
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1. Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskriminalamt den in § 1 Abs. 2 Zu-
gErschwG eingeräumten Beurteilungsspielraum dahingehend zu nutzen, dass
keine Aufnahme in Sperrlisten erfolgt und Zugangssperren unterbleiben. Als eine
erfolgsversprechende Maßnahme in diesem Sinne bitte ich die Benachrichtigung
des Staates anzusehen, in welchem die identifizierten kinderpornographischen
Inhalte physikalisch vorgehalten werden. Die Benachrichtigung ist mit der nach-
drücklichen Bitte um Löschung des Inhalts und um entsprechende Rückmeldung
nach Löschung an das BKA zu versehen. Diese Verfahrensweise ist erforderlich,
um insbesondere den betroffenen ausländischen Stellen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich auf das Verfahren einzustellen und auf entsprechende Meldungen des
Bundeskriminalamts zeitnah durch Löschung der Angebote zu reagieren. Aus
diesem Grund sind weder Sperrlisten zu erstellen, noch Sperrlisten an die Inter-
netserviceprovider zu übermitteln.

2. Das unter 1. beschriebene Verfahren gilt uneingeschränkt auch für die mit den
fünf großen Internetserviceprovidern abgeschlossenen Verträge. Eine Sperrlis-
tenersteliung/Sperrlistenübermittlung auf dieser Grundlage hat zu unterbleiben.
Soweit die vertraglichen Verpflichtungen nicht schon wegen des Inkrafttretens
des ZugErschwG erlöschen, bitte ich die Verträge BKA-seitig unter Hinweis auf
das Inkrafttreten des ZugErschwG aufzukündigen.

3. Die Erarbeitung der in § 10 ZugErschwG benannten technischen Richtlinie bleibt
ausgesetzt. Die Einleitung des Beteiligungsverfahrens der Diensteanbieter un-
terbleibt bis auf weiteres.

4. Als kinderpornographisch identifizierte Inhalte im Internet sind zukünftig auch den
Selbstregulierungskräften der Internetwirtschaft wie der deutschen Internetbe-
schwerdesteIle mit dem Ziel der Löschung der Inhalte zu melden. Auch diese
sind um Rückmeldung zu den weiteren auf die Benachrichtigung hin erfolgten
Schritten und insbesondere zu Erkenntnissen in Bezug auf die Löschung des in-
kriminierten Inhalts zu bitten.

5. In Bezug auf das unter 1. beschriebene weitere Vorgehen und dessen Wirksam-
keit sind Erkenntnisse zu sammeln, Hierzu sind Listen über erkannte und gemel-
dete kinderpornographische Webseiten zu führen. Ich bitte mir monatlich zu be-
richten:

Zahl der im Vormonat getätigten Unterrichtungen anderer Staaten
- Auflistung der betroffenen Staaten (wie viele Fälle pro Staat im Monat)

Zahl der erfolgten Rückmeldungen
Inhalt der Rückmeldungen (in wie vielen Fällen erfolgte innerhalb welcher
Frist eine Löschung?)
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BKA-seitig ermittelte Erkenntnisse über den weiteren Verbleib des als kinder-
pornographisch identifizierten und dem betroffenen Staat gemeldeten Inhalts.
Hierzu sollte ein geregeltes Verfahren eingesetzt werden, welches vorsieht,
dass in festgelegten zeitlichen Abständen ermittelt wird, ob der Inhalt auch
nach Benachrichtigung des betroffenen Staates weiter unter der benannten
Adresse im Internet abrufbar ist (soweit möglich auch, ob der selbe Inhalt auf
eine andere Adresse im Internet umgezogen wurde)
Zahl der monatlichen Unterrichtungen der Selbstregulierungsstellen
Zahl der Rückmeldungen hierauf und deren Inhalt

6. Soweit sich aus dem unter 5. vorgegebenen Verfahren Erkenntnisse ergeben,
dass in einer signifikanten Vielzahl von Fällen entweder keine Rückmeldung des
benachrichtigten Staates erfolgt oder erkannt wird, dass trotz Meldung keine
Maßnahmen zur Löschung der Inhalte unternommen wurden bzw. diese nicht
zum Erfolg geführt haben, bitte ich um Unterrichtung unter Auflistung der erfolg-
ten Mitteilungen und des jeweils weiteren Verlaufs (keine Rückmeldung bzw. In-
halt am xx.xx.xxxx unter der gemeldeten Adresse nach wie vor abrufbar). In die-
sen Fällen beabsichtige ich, BMJ bzw. AA um Unterstützung zu bitten.

Im Auftrag

N.d.H. AL ÖS


